
Bezugsberechtigte und Leistungen nach AVIG  
 
Das Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AVIG, SR 837.0) regelt der Erwerbsausfall bei Arbeitslosigkeit, 
Kurzarbeit, schlechtem Wetter und Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers; Stand 01. Januar 2026: 
 
Personenkreis Alle in der AHV obligatorisch Versicherte, die sich beim 

Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung abgemeldet 
und vermittelbar sind. 

Bemessung Versicherter Lohn bis Maximum 148’200 Franken 
 
Sonderleistungen Schlechtwetterentschädigung in bestimmten Branchen: 6 

Abrechnungsperioden (= in der Regel ein Kalendermonat) 
innerhalb von 2 Jahren (J.) 

 
Hinterlassenenleistungen Insolvenzentschädigung für die letzten 4 Monate des 

Arbeitsverhältnisses für den AHV-pflichtigen Lohn (inkl. 
Zulagen) 

 
Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit Arbeitsmarktliche Massnahmen: Kurse (Umschulung,  
(Pflege, Heilung, Rehabilitation) Weiterbildung), Programme zur vorübergehenden Beschäfti-

gung, Einarbeitungszuschüsse, Ausbildungszuschüsse, 
Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit 

 
Leistungen bei vorübergehender Kurzarbeitszeitentschädigung: 18 Abrechnungsperioden inner- 
Erwerbsunfähigkeit  halb von 2 J, bei Berechnung des Höchstanspruchs wird die 

Schlechtwetterentschädigung mitberücksichtigt. 
 
Leistungen bei dauernder Beitragszeit Alter              Leistungstage 
Erwerbsunfähigkeit 12-24  <25 ohne Unterhaltspflicht  200 
 12-< 18  <25 mit Unterhaltspflicht  260 
 12-< 18    25+ ohne Unterhaltspflicht  260 
 18-24    25+     400 
 22-24    25+ mit IV     520 
 22-24    50+     520 
 22-24    alle mit Unterhaltspflicht & IV  520 
 
Höhe des Taggeldes Entweder 80% des versicherten Verdienstes, bei 
 - bestehender Unterhaltspflichten gegenüber Kindern, 
 - versichertem Verdienst < 3’797 Franken 
 - Erhalt einer IV-Rente 
 oder 70% in allen übrigen Fällen des versicherten Verdienstes 
 
 
 
 


